
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/10/23 5Ob25/90,
5Ob153/00m, 5Ob38/01a,

5Ob172/16d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1990

Norm

WEG 1975 §13

Rechtssatz

Die Anwendbarkeit der Regelung des § 13 WEG setzt voraus, dass die durch das Wohnungseigentum begründete

dingliche Rechtsgemeinschaft gegeben ist. Der erkennende Senat hält das Vorliegen dieser dinglichen

Rechtsgemeinschaft auch für ausreichend, so dass die Norm des § 13 WEG zwischen den Wohnungseigentümern auch

schon vor tatsächlicher Errichtung der Räumlichkeiten maßgebend ist.

Entscheidungstexte

5 Ob 25/90

Entscheidungstext OGH 23.10.1990 5 Ob 25/90

Veröff: WoBl 1991,64 (Call) = MietSlg XLII/31

5 Ob 153/00m

Entscheidungstext OGH 19.12.2000 5 Ob 153/00m

nur: Die Anwendbarkeit der Regelung des § 13 WEG setzt voraus, dass die durch das Wohnungseigentum

begründete dingliche Rechtsgemeinschaft gegeben ist. (T1)

5 Ob 38/01a

Entscheidungstext OGH 27.02.2001 5 Ob 38/01a

Auch; nur T1; Veröff: SZ 74/37

5 Ob 172/16d

Entscheidungstext OGH 01.03.2017 5 Ob 172/16d

nur T1; Beisatz: § 16 Abs 2 WEG. (T2)
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